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Aserbaidschan und begrüßt die diesbezügliche Zusammen- unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation 14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der
für Sicherheit und Zusammenarbeit; Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle

10. begrüßtdie verstärkte Zusammenarbeit und Koordi-
nierung zwischen den Vereinten Nationen und der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im vergan-
genen Jahr, beispielsweise in Tadschikistan, in Kroatien und in
der ehemaligen jugoslawischen Republik Makedonien, beim
Angebot von Schulungskursen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte in Bosnien und Herzegowina und bei der Zu-
sammenarbeit in der Frage der Rückkehr und Wiedereinglie-
derung von Flüchtlingen und anderen unfreiwillig Ver-
triebenen in Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten;

11. unterstütztdie Aktivitäten, die die Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unternimmt, um zur von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, daß es
Stabilität und zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit in notwendig ist, den Kolonialismus zu beseitigen, und daß es
ihrer Region beizutragen, und unterstreicht die Wichtigkeit der ebenso erforderlich ist, die Rassendiskriminierung und die
Arbeit ihrer Feldmissionen; Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte vollständig

12. ersuchtden Generalsekretär, auch weiterhin gemein-
sam mit dem amtierenden Vorsitzenden der Organisation für mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon dem, was der
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa Möglichkeiten zu Sonderausschuß im Hinblick auf die wirksame und voll-
sondieren, um die Zusammenarbeit, den Informationsaustausch ständige Verwirklichung der Erklärung und dieDurchführung
und die Koordinierung zwischen den Vereinten Nationen und der anderen einschlägigen Resolutionen der Vereinten Natio-
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa nen zur Entkolonialisierung bereits geleistet hat,
weiter zu fördern, im Einklang mit Kapitel VIII der Charta der
Vereinten Nationen und auf der Grundlage des Rahmens für
die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Ver-
einten Nationen und der Organisation für Sicherheit und mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon der Mitarbeit und
Zusammenarbeit in Europa , und dabei Doppelarbeit und aktiven Beteiligung einiger Verwaltungsmächte an der Arbeit115

Überschneidungen in den Bereichen, in denen beide Organisa- des Sonderausschusses sowie von ihrer anhaltenden Bereit-
tionen ihre jeweilige Funktion wahrzunehmen haben, mög- schaft, in den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten
lichst weitgehend zu vermeiden; Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen zu empfangen,

13. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer mit Besorgnis feststellend, daß sich die Nichtbeteiligung
zweiundfünfzigsten Tagung den Punkt "Zusammenarbeit bestimmter Verwaltungsmächte negativ auf die Arbeit des
zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation für Sonderausschusses ausgewirkt hat, da ihm dadurch eine
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" aufzunehmen, und wichtige Informationsquelle über die ihrer Verwaltung
ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf unterstehenden Gebiete vorenthalten wurde,
ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bei
der Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

81. Plenarsitzung Systems von Organisationen benötigen,
12. Dezember 1996

51/146. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker

Die Generalversammlung,

nach Prüfungdes Berichts des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker ,119

ihre danach verabschiedeten Resolutionen betreffend die
Verwirklichung der Erklärung, zuletzt die Resolution 50/39
vom 6. Dezember 1995 und die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats,

in Anerkennungdessen, daß die restlose Beseitigung des
Kolonialismus eine der Prioritäten der Vereinten Nationen für
die 1990 begonnene Dekade ist,

sich zutiefstder Notwendigkeitbewußt, rasch Maßnahmen
zur Beseitigung der letzten Überreste des Kolonialismus bis
zum Jahr 2000 zu ergreifen, wie in ihrer Resolution 43/47 vom
22. November 1988 gefordert,

und restlos zu beseitigen,

betonend, wie wichtig es ist, daß sich die Verwaltungs-
mächte an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligen,

sich bewußt, daß die vor kurzem unabhängig gewordenen
und die kurz vor der Unabhängigkeit stehenden Staaten auf
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen
Gebieten dringend die Hilfe der Vereinten Nationen und ihres

sowie sich dessen bewußt, daß die verbleibenden Gebiete
ohne Selbstregierung, darunter insbesondere die kleinen
Inselgebiete, auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie
auf anderen Gebieten dringend die Hilfe der Vereinten
Nationen und ihres Systems von Organisationen benötigen,

insbesondere davon Kenntnis nehmend, daß der Sonderaus-
schuß vom 12. bis 14. Juni 1996 in Port Moresby ein Pazi-
fisches Regionalseminar zur Prüfung der Lage in den Gebieten
ohne Selbstregierung, insbesondere ihrer politischen Fort-
schritte in Richtung auf die Selbstbestimmung bis zum Jahr
2000 , abgehalten hat,120

A/51/23 (Teile I bis VIII); siehe Offizielles Protokoll der Generalver-119

sammlung, Einundfünfzigste Tagung, Beilage 23.
Siehe A/AC.109/2058.120



44 Generalversammlung – Einundfünfzigste Tagung

1. bekräftigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle Aufforderung an sie, diese Gebiete nicht in Angriffs- oder
anderen Resolutionen zur Entkolonialisierung, namentlichihre Einmischungshandlungen gegen andere Staaten hinein-
Resolution 43/47, in der sie die 1990 begonnene Dekade zur zuziehen;
Internationalen Dekade zur Beseitigung des Kolonialismus
erklärt hat, und fordert die Verwaltungsmächte gemäß diesen
Resolutionen auf, alles Erforderliche zu tun, um den Völkern
der betreffenden Gebiete die möglichst baldige uneinge-
schränkte Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbstbestimmung,
einschließlich Unabhängigkeit, zu ermöglichen;

2. stellt abermals fest, daß das Fortbestehen des Kolonia- waltung unterstehenden Gebiete Schritte unternehmen, um
lismus in jedweder Erscheinungsform, einschließlich wirt- jede erdenkliche Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur
schaftlicher Ausbeutung, mit der Charta der Vereinten Natio- Stärkung der Volkswirtschaften dieser Gebiete in Anspruch zu
nen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und nehmen und effektiv zu nutzen;121

der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an
koloniale Länder und Völker unvereinbar ist;

3. bekräftigt ihre Entschlossenheit, auch künftig alles zu Verwirklichung der Erklärung zu suchen und in allen Gebie-
tun, was für eine vollständige und rasche Beseitigung des ten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich
Kolonialismus und die gewissenhafte Einhaltung der ent- Unabhängigkeit, noch nicht wahrgenommen haben, alle von
sprechenden Bestimmungen der Charta, der Erklärung über die der Generalversammlung für die Internationale Dekade zur
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Beseitigung des Kolonialismus gebilligten Maßnahmen zu
Völker und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte treffen, und dabei insbesondere
durch alle Staaten erforderlich ist;

4. bekräftigt abermals ihre Unterstützungfür die Überreste des Kolonialismus auszuarbeiten und der General-
Bestrebungen der unter Kolonialherrschaft stehenden Völker, versammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung darüber
ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit wahr- Bericht zu erstatten;
zunehmen;

5. billigt den Bericht des Sonderausschusses für den anderer einschlägiger Resolutionen zur Entkolonialisierung
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen;
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über seine
Tätigkeit im Jahre 1996, mit dem Arbeitsprogramm für
1997 ;122

6. fordert alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs-
mächte, sowie die Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationenauf, innerhalb
ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs den Empfehlungen des
Sonderausschusses im Hinblick auf die Verwirklichung der
Erklärung und die Durchführung anderer einschlägiger d) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Erreichung
Resolutionen der Vereinten Nationen Geltung zu verschaffen; der Ziele der Erklärung und für die Durchführung der ein-

7. fordert die Verwaltungsmächteauf sicherzustellen,
daß keine Aktivität ausländischer wirtschaftlicher oder
sonstiger Interessen in den ihrer Verwaltung unterstehenden
Gebieten ohne Selbstregierung ein Hindernis für die Wahr-
nehmung des Rechts der Völker dieser Gebiete auf Selbst- 12.fordert die Verwaltungsmächteauf, den Sonderaus-
bestimmung und Unabhängigkeit darstellt; schuß bei der Wahrnehmung seines Mandats auch künftig zu

8. nimmt Kenntnisvon der Entscheidung einiger Ver-
waltungsmächte, einige ihrer Militärstützpunkte in den
Gebieten ohne Selbstregierung zu verkleinern oder aufzulösen;

9. fordert die Verwaltungsmächteauf, in Befolgung der
entsprechenden Resolutionen der Generalversammlung ihre 13.fordert außerdemdiejenigen Verwaltungsmächte, die
verbleibenden Militärstützpunkte in den Gebieten ohne sich nicht an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligt haben,
Selbstregierung zu beseitigen, und richtet die dringendeauf, dies auf der Ausschußtagung 1997 zu tun;

10. fordert alle Staatennachdrücklich auf, den Völkern
von Kolonialgebieten unmittelbar oder durch ihr Tätigwerden
in den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen moralische und materielle
Hilfe zu gewähren, und ersucht darum, daß die Verwaltungs-
mächte im Benehmen mit den Regierungen der ihrer Ver-

11. ersucht den Sonderausschuß, auch weiterhin nach
geeigneten Mitteln zur unverzüglichen und vollständigen

a) konkrete Vorschläge für die Beseitigung der letzten

b) die Durchführung der Resolution 1514 (XV) und

c) den kleinen Gebieten auch weiterhin besondere
Aufmerksamkeit zu widmen, insbesondere durch die regel-
mäßige Entsendung von Besuchsdelegationen, und der
Generalversammlung Schritte zu empfehlen, die am besten
dazu geeignet sind, die Bevölkerung dieser Gebiete in die Lage
zu versetzen, ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhän-
gigkeit wahrzunehmen;

schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen der welt-
weiten Unterstützung seitens der Regierungen wie auch seitens
der nationalen und internationalen Organisationen zu versi-
chern;

unterstützen und Besuchsdelegationen in den Gebieten auf-
zunehmen, damit sie sich Informationen aus erster Hand
verschaffen und die Wünsche und Bestrebungen der Ein-
wohner in Erfahrung bringen können;

14. ersuchtden Generalsekretär, die Sonderorganisationen
und die anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, den Gebieten ohne Selbstregierung wirtschaftliche,

Resolution 217 A (III).121

A/51/23 (Teil I), Kap. I, Abschnitt J; siehe Offizielles Protokoll der122
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soziale und sonstige Hilfe zu gewähren und damit gegebenen- der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
falls auch fortzufahren, nachdem diese Gebiete ihr Recht auf enthaltene Kapitel betreffend die Verbreitung von Informatio-
Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, wahr- nen über die Entkolonialisierung und die Aufklärung der
genommen haben; Öffentlichkeit über die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem

15. ersuchtden Generalsekretär, dem Sonderausschuß alle
Einrichtungen und Dienste zur Verfügung zu stellen, die für
die Durchführung dieser Resolution sowie der anderen die
Entkolonialisierung betreffenden Resolutionen und Beschlüsse
der Generalversammlung und des Sonderausschusses er-
forderlich sind.

83. Plenarsitzung
13. Dezember 1996

51/147. Verbreitung von Informationen über die Entkolo- gen, wonach sie ihre Bemühungen fortsetzen sollen, über alle
nialisierung zur Verfügung stehenden Medien, so auch über Ver-

Die Generalversammlung,

nach Prüfungdes Kapitels im Bericht des Sonderaus-
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker , das die Verbreitung von Informationen über die123

Entkolonialisierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit
über die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Entkolonialisierung betrifft,

unter Hinweisauf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf die
anderen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten Nationen
betreffend die Verbreitung von Informationen über die
Entkolonialisierung, insbesondere die Resolution 50/40 der
Generalversammlung vom 6. Dezember 1995,

in Anbetrachtder Notwendigkeit flexibler, praktischer und
innovativer Ansätze bei der Überprüfung der Möglichkeiten
der Selbstbestimmung für die Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung im Hinblick auf die Verwirklichung der
vollständigen Entkolonialisierung bis zum Jahr 2000, e) dem Sonderausschuß über die zur Durchführung

unter erneutem Hinweisauf die Bedeutung der Öffentlich-
keitsarbeit als Instrument zur Förderung der Zielsetzungen der 4.ersuchtalle Staaten, einschließlich der Verwaltungs-
Erklärung sowie eingedenk der Rolle, welche die Welt- mächte, bei der Verbreitung von Informationen nach Ziffer 2
öffentlichkeit dabei spielt, die Völker der Gebiete ohne auch künftig Kooperationsbereitschaft zu beweisen;
Selbstregierung bei der Erringung der Selbstbestimmung
wirksam zu unterstützen,

in Anbetrachtder Rolle, welche die Verwaltungsmächte bei ihrer zweiundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.
der Übermittlung von Informationen an den Generalsekretär
im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 73e) der
Charta der Vereinten Nationen spielen,

im Bewußtseinder Rolle der nichtstaatlichen Organisatio-51/148. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen
nen bei der Verbreitung von Informationen über die Entkolo- und der Internationalen Organisation für Wan-
nialisierung, derung

1. billigt das im Bericht des Sonderausschusses für den Die Generalversammlung,
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung

123

Gebiet der Entkolonialisierung;

2. hält es für wichtig, ihre Bemühungen um die größt-
mögliche Verbreitung von Informationen über die Entkolonia-
lisierung mit besonderem Schwergewicht auf den Selbst-
bestimmungsmöglichkeiten fortzusetzen, die den Völkern der
Gebiete ohne Selbstregierung offenstehen;

3. ersuchtdie Hauptabteilung Politische Angelegenheiten
und die Hauptabteilung Presse und Information des Sekretari-
ats, die Anregungen des Sonderausschusses zu berücksichti-

öffentlichungen, Hörfunk und Fernsehen sowie über Internet,
Maßnahmen zu ergreifen, mit dem Ziel, der Arbeit der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Entkolonialisierung
Publizität zu verschaffen, und unter anderem

a) auch künftig grundlegendes Material über die Frage
der Selbstbestimmung der Völker der Gebiete ohne Selbst-
regierung zu sammeln, zusammenzustellen und zu verbreiten;

b) sich bei der Erfüllung der oben beschriebenen Auf-
gaben um die volle Kooperation der Verwaltungsmächte zu
bemühen;

c) Arbeitsbeziehungen mit den zuständigen regionalen
und zwischenstaatlichen Organisationen zu unterhalten,
insbesondere in den Regionen des Pazifiks und der Karibik,
indem sie regelmäßige Konsultationen abhalten und Informa-
tionen austauschen;

d) die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen bei der
Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisierung
anzuregen;

dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten;

5. ersuchtden Sonderausschuß, die Durchführung dieser
Resolution zu verfolgen und der Generalversammlung auf

83. Plenarsitzung
13. Dezember 1996

unter Hinweisauf ihre Resolution 47/4 vom 16. Oktober
1992, mit der sie der Internationalen Organisation für Wan-
derung Beobachterstatus gewährt hat,

A/51/23 (Teil II), Kap. III; siehe Offizielles Protokoll der Generalver-123
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